
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Sichtvermerkzwang - Aufhebung (Albanien) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 64/1931 

§/Artikel/Anlage 

Art. 2 

Inkrafttretensdatum 

31.03.1931 

Text 

Artikel 2. Die jeweils im Gebiete der beiden Staaten geltenden Bestimmungen über eventuelle Verhängung 
von Grenzsperren, über die Zurückweisung unerwünschter Reisender an der Grenze, über die polizeiliche 
Meldung, den Aufenthalt und die Ausweisung von Ausländern sowie über den Schutz des heimischen 
Arbeitsmarktes gegen Überlastung mit ausländischen Arbeitskräften werden durch diese Vereinbarung nicht 
berührt. 

Jeder der beiden Staaten wird Vorsorge dafür treffen, daß seine Angehörigen, wenn sie die Ausstellung 
eines Passes zur Reise in das andere Land zum Zwecke des Stellenantrittes nachsuchen, auf das Erfordernis der 
zu diesem Behufe notwendigen Bewilligung aufmerksam gemacht werden. 


